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Die Skiabfahrt, eine Disziplin des militdrischen Winter-Mehr-
kampfes, die von allen Teilnehmern Mut, Harte und Durch-
stehvermégen verlangt.

dieses SchieBen in 797 Vereinen mit der Pistole auf 50 m
absolvierten. Pro Schiitze wurden im Jahre 1962 im Durch-
schnitt 46 SchuB Gewehrmunition und bei den Pistolen-
schiitzen 172 Patronen aufgewendet.

GroBe Bedeutung wird jeweils auch der Ausbildung und
Nachwuchsférderung beigemessen, die in Zusammenarbeit
mit den Schiitzenvereinen und ihren Verbanden zusammen
mit der Sektion fiir auBerdienstliche Tatigkeit im Stab der
Gruppe fir Ausbildung im Eidgendssischen Militardeparte-
ment betreut wird. Einen erfreulichen Aufschwung hatten
1962 auch die Jungschiitzenkurse zu verzeichnen, wurden
doch im abgelaufenen Jahr in 1607 Kursen iiber 40 000
Jungschiitzen ausgebildet, wdhrend in 41 Kadettenkorps
Kadetten- und Kleinkaliber-SchieBkurse durchgefiihrt wur-
den, an denen sich weitere 2312 Jiinglinge beteiligten. In
der Eidgenéssischen Turn- und Sportschule in Magglingen,
einem Kurszentrum fiir alle Sportartenim BernerJura, wur-
den 584 Jungschiitzenleiter ausgebildet. Das sind die Mén-
ner, die in den Vereinen den SchieBbetrieb leiten und fiir
die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich sind; fiir die-
se Ausbildung wurden rund 60000 Franken aufgewendet.
GroBen Erfolg buchten die Sturmgewehr-Einfiihrungskurse,
an denen in 111 Kursen 4959 Mann teilnahmen, fiir die
rund 97 000 Franken ausgegeben wurden. In diesen Kursen
werden freiwillig und auBerdienstlich Mitglieder der Schut-

zenvereine an der neu in der Armee eingefiihrten persén-
lichen Handfeuerwaffe des Schweizer Soldaten ausgebil-
det. Die NachschieBkurse, fiir Wehrméanner welche die Er-
fullung der obligatorischen SchieBpflicht versdumten, ver-
zeichneten eine Beteiligung von 1541 Mann, wéhrend 2245
Wehrméanner zu den Verbliebenenkursen einriicken muBten.
Diese Zahlen sind gegeniiber den rund 453 000 SchieBen-
den erfreulich und verschwindend gering.

Die Sicherheit der SchieBanlagen wird dauernd iiberwacht.
Das ist eine Aufgabe der in 20 Kreise eingeteilten eid-
genossischen SchieBoffiziere, die auch fiir die Férderung
und die Kontrolle des auBerdienstlichen SchieBwesens ver-
antwortlich sind. Im Jahre 1962 haben die eidgendssischen
SchieBoffiziere 569 SchieBplatzexpertisen vorgenommen.
Der gesamte Kostenaufwand fiir das auBerdienstliche
SchieBwesen, der vom Eidgenéssischen Militdrdeparte-
ment getragen wird, betrigt fiir das Jahr 1962 8 861 691
Franken. Die Jahresrechnung weist an verschossener Mu-
nition aus: rund 44 Millionen Gewehrpatronen, 6,5 Millio-
nen Pistolenpatronen, 418000 Kleinkaliberpatronen und
115 000 Kadettenpatronen, was zusammen allein 6,3 Millio-
nen Franken ausmacht. Fiir die Unterstiitzung ihrer Téatig-
keit erhielten die Schiitzenvereine und Verbdnde rund
zwei Millionen Franken, wahrend fiir Kurskosten 200 393
Franken aufgewendet wurden.

Es ist selbstverstédndlich, daB fiir diese in allen Landes-
teilen sehr umfangreiche auBerdienstliche SchieBtatigkeit
strenge Bestimmungen aufgestellt wurden, welche die un-
ausweichlichen administrativen Belange, den SchieBbetrieb
selbst, den Munitions- und Kontrolldienst betreffen. Es
stellt dem Schweizer Schiitzenvolk ein gutes Zeugnis aus,
daB im Jahre 1962 von rund 452000 SchieBenden durch
den Rechtsdienst der Sektion fiir auBerdienstliche Ausbil-
dung im Stab der Gruppe fiir Ausbildung im Eidgendssi-
schen Militdrdepartement nur 46 Straffille behandelt wer-
den muBten. AbschlieBend sei darauf aufmerksam gemacht,
daB diese rund neun Millionen Schweizerfranken, welche
aus dem Budget des Eidgenéssischen Militdrdepartements
jahrlich fiir das auBerdienstliche SchieBwesen ausgegeben
werden, wohl einer der Budgetposten ist, der im Sinne der
allumfassenden aktiven Wehrbereitschaft am besten an-
gelegt ist. Die rund 3700 Schiitzenvereine mitihrer bald eine
halbe Million Schiitzen umfassenden Mitgliederschaft legen
im Dienste der Erhaltung und Férderung der SchieBtiich-
tigkeit noch einmal einen mindestens gleichhohen Betrag
aus der eigenen Tasche dazu. Es darf auch nicht ver-
gessen werden, daB die Schiitzenvereine der Schweiz, zu-
sammengefaBt im Schweizerischen Schiitzenverein, im
Schweizerischen Arbeiter-Schiitzenbund und im Eidgends-
sischen Kleinkaliber-Schiitzenverein, im ganzen Lande ver-
laBliche Stiitzpunkte einer gesunden eidgenéssischen Ge-
sinnung sind und treu zu Volk und Armee stehen.

Schweizerische Militdrgesetzgebung

Die Vorschriften iiber
auBerdienstliche Weiterbildung

Die auBerdienstliche militdrische Wei-
terbildung des ausgebildeten Sol-
daten umschlieBt einerseits das obli-
gatorische auBerdienstliche SchieB-
wesen, und anderseits das weite Feld
der freiwilligen auBerdienstlichen Ta-
tigkeit. Die gesetzlichen Vorschriften
iber diese Ausbildungsarbeit sind in
verschiedenen Erlassen verstreut; das
Schwergewicht liegt auf einer Verfii-
gung des Eidg. Militirdepartements
vom 7.1.1960/ 8. 6.1962 iiber auBer-
dienstliche Weiterbildung. Diese Ver-
fiigung umschreibt den Zweck der
freiwilligen -auBerdienstlichen Tatigkeit
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dahingehend, daB darin die Angehori-
gen des Heeres auBerhalb der Schu-
len und Kurse der Armee militdrisch
weitergebildet werden sollen. Die
Oberleitung dieser Tétigkeit liegt in
den Hinden des Ausbildungschefs,
der die Durchfilhrung von Kursen,
Uebungen, Priiffungen und Wettkdamp-
fen den Dienstabteilungen des EMD
oder militarischen Verbanden, Verei-
nen und Organisationen iibertragen
kann. Das EMD unterstiitzt und for-
dert die freiwillige auBerdienstliche
Tatigkeit durch:

— Leihweise Abgabe von Uebungs-
material

— Zurverfiigungstellung von Motor-
fahrzeugen und Pferden

— Zurverfiigungstellung von Munition

— Gewdhrung von Kostenbeitrdagen an

gesamtschweizerische Verbande
und Organisationen.

Die freiwillige auBerdienstliche Tatig-
keit ist weitgehend eine Domine der
groBen Zahl von militdrischen Verei-
nen, Verbédnden und Organisationen
unseres Landes; diese sind die eigent-
lichen Trager der Weiterausbildung
auBer Dienst, sei es fiir die verschie-
denen Stufe des militdrischen Vorge-
setzten, sei es fiir ein bestimmtes mi-
litarisches Fachgebiet. Die Departe-
mentsverfligung regelt deshalb vor al-
lem die Zusammenarbeit der Militéar-
verwaltung mit den einzelnen Verbén-
den, insbesondere die Frage der Ko-
steniibernahme durch den Bund sowie
die Verwendung der Bundesbeitrdge
durch die Verbédnde. Die ausgerich-
teten Kredite werden Jahr fiir Jahr in
den Voranschlag eingestellt und nach



einem bestimmten Schlussel auf die
Organisationen aufgeteilt.

Die genannte Verfiigung des EMD
wird fiir bestimmte Fachgebiete er-
géanzt durch Sondervorschriften:

1. Eine Verfiigung des EMD vom
30.12.1960 Ulber das Tragen der
Uniform auBer Dienst und die Ab-
gabe von Ausweiskarten bei auBler-
dienstlichen militarischen Veranstal-
tungen. Diese Verfiigung enthalt ins-
besondere eine abschlieBende Auf-
zdhlung der als auBerdienstliche mi-
litirische Veranstaltungen anerkann-
ten Anlésse.
2. Ein BundesratsbeschluB vom 31.7.
1947 iiber die gebirgstechnische und
wehrsportliche Ausbildung auBler
Dienst. Die Ausfiihrung dieses Rah-
menbeschlusses ist enthalten in 2
Verfiigungen des EMD, nédmlich vom
15.1.1957/15. 7. 1959 iiber die frei-
willige auBerdienstliche gebirgstech-
nische und wehrsportliche Ausbil-
dung und vom 14. 6. 62 iiber die Ge-
birgswiederholungskurse und die
freiwilligen Gebirgskurse.
3. SchlieBlich enthalten verschiedene
Weisungen des Ausbildungschefs
Vorschriften tber
— Abgabe von Militdrmotorfahrzeu-
gen fiir die auBerdienstliche Ta-
tigkeit (1. 8. 60)

— Abgabe von Uebungsmaterial an
militarische Verbinde und Ver-
eine (1. 8.60)

— Wettkampfbestimmungen fiir die
militdrischen Mannschaftswett-
kampfe im Sommer (31.1.62) so-
wie fiir die militarischen Skipa-
trouillenwettkampfe (5. 12. 1957).

Die Strategie des Kommunismus

-th. In Moskau wird bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit von der «friedli-
chen Nutzung der Kernenergie und
der freundnachbarlichen Koexistenz
im Weltraum» gesprochen. Die Wirk-
lichkeit sieht jedoch anders aus. Auch
auf diesem Gebiet zeigen sich die
beiden Gesichter Moskaus. Auf der
einen Seite die nach dem Westen ge-
richtete Betérung und ‘Ablenkung, auf
der anderen Seite die Sprache fur
den inneren Gebrauch im Kreise der
Funktiondre und Satelliten, die vor al-
lem auch unsere Aufmerksamkeit ver-
dient.

Der Sowjetblock und seine Vélker sind
fur die verantwortlichen Ménner im
Moskauer Kreml iin erster Linie das
Instrument der Kommunistischen Par-
tei im Dienste der Weltrevolution. Der
Friede, den sie meinen, ist fiir sie nur
die Fortsetzung des Krieges mit billi-
gen Mitteln. Alles was hinter dem so-
genannten «Eisernen Vorhang», ge-
heim und fiir den Westen unkontrol-
lierbar, geschieht, dient der systema-
tischen Vorbereitung des angestreb-
ten héchsten und nie abgeschwore-
nen Zieles der Weltrevolution. Dazu
gehért auch die Vorbereitung des
Krieges und die Konzentration aller
zur Verfiigung stehenden Machtmittel.

Es darf nie vergessen werden, daf
Lenin die fiir den Bolschewismus all-
gemein giiltige Regel aufgestellt hat,
daB der Angriff immer die beste Ver-
teidigung ist und die «Aggressionsab-
sichten des kapitalistischen Westens»
sind zu einem mit allen Mitteln einge-
hammerten Propaganda- und Ablen-
kungsslogan des Kommunismus ge-
worden, da in den Augen Moskaus je-
der Angriff immer eine Verteidigung
sein wird. Hinter dieser heuchleri-
schen Propagandakulisse wird der ge-
waltigste militdrische  Aufmarsch
durchgefiihrt, der je von einem Land
dieser Erde in Szene gesetzt wurde.
Der geheime Aufbau der Raketen-
basen in Kuba, der von den USA in
letzter Stunde erkannt wurde und zu
einem raschen Riickzug Moskaus fiihr-
te, ist nur einer der Beweise fiir diese
Behauptungen.
Dazu noch ein weiterer Hinweis. In
einem Moskauer Verlag ist 1962 ein
Standardwerk {iber die sowjetische
Kriegsstrategie erschienen. Unter Lei-
tung des bekannten Biirgerkiiegs-
veteranen Marschall Sokolowski, der
am Ende des letzten Weltkrieges stell-
vertretender Befehlshaber an der
WeiBrussischen Front gewesen war,
hat eine Arbeitsgemeinschaft von
Stabsoffizieren im Auftrag der politi-
schen Fuihrung die Richtlinien des stra-
tegischen Einsatzes fiir einen kiinfti-
gen Krieg zusammengestellt. Der In-
halt dieser sorgféltigen und detaillier-
ten Studie kann an seinen, fir die
freie Welt entscheidenden Stellen in
drei wesentliche Punkte zusammenge-
faBt werden:

— Die atomaren Vernichtungsschlage
der Sowjetstreitkriafte gegen den
Feind diirfen nicht nur gegen mili-
tarische Ziele gerichtet sein, son-
dern haben auch Industrie- und Ver-
waltungszentren zu treffen.

— Da der «westliche Imperialismus»
sich darauf vorbereitet, den Welt-
raum als militdrische Ausgangsbasis
zu benutzen, «muB» die Sowjetunion
im Interesse ihrer Sicherheit die
notwendigen «AbwehrmaBnahmen»
treffen.

— Trotz der sowjetischen Ueberlegen-
heit auf dem Gebiet der atomaren
Waffenentwicklung und trotz ihrer
Fiihrungsposition im Weltraum, muB
der Ausbau der Bewaffnung konven-
tioneller Streitkrafte im verstirkten
AusmaB weiter betrieben werden.

Jeder aufmerksame Leser wird hier
unschwer feststellen kénnen, wie sehr
diese drei Punkte den stiandigen Frie-
denserkldrungen des sowjetischen
Staatschefs widersprechen. Das Werk
tiber sowjetische Militdrstrategie ist
natiirlich nur fiir den eigenen Haus-
gebrauch gedacht, wahrend die Re-
den von Chruschtschow fiir die Ohren
der westlichen Welt bestimmt sind.
Welchen Wert aber die kommunisti-
sche Fiihrung darauf legt, daB die
Richtlinien dieser strategischen Lehre
nicht nur in die Képfe der Funktio-
nire eindringen, sondern auch in das
Denken der Soldaten, geht aus einem
langen Kommentar der sowjetischen

Soldatenzeitung «Krassnaja Swesda»
hervor, in dem sich Oberst Sidelnikov
mit den neuen Richtlinien des Krieges
befaBt.

Er untersucht Punkt fir Punkt die Ein-
zelheiten des sowjetischen Militéar-
standardwerkes und faBt dann die we-
sentlichen Themen noch einmal zu-
sammen, um sich dabei ausdriicklich
auf die Weisungen und Analysen
Chruschtschows auf der IV.Tagung
des Obersten Sowjets und auf die
Unterlagen des XXII. Parteitages zu
stiitzen. Er untermauert die Theorien
der militarischen Fachleute mit den
Befehlen der politischen Fithrung und
stellt fest, daB der «von den Imperia-
listen entfachte dritte Weltkrieg» un-
weigerlich ein Raketen- und Kernwaf-
fenkrieg sein werde. Deshalb bilde
die Kernwaffe die Grundlage der
Kampfkraft aller Teile der Sowjet-
armee. Die Konsequenz, die sich dar-
aus ergeben habe, werde durch die
Schaffung der «Strategischen Rake-
tentruppe» als neuer Waffengattung
mit besonderem Nachdruck hervorge-
hoben. In seinem Artikel erklart Oberst
Sidelnikov weiter, daB der Besitz von
Kernwaffen die Sowjetunion vor un-
begrenzte Moglichkeiten stelle. Sie
kénne in «wenigen Minuten» ihre wich-
tigsten Angriffswaffen an beliebige
Ziele des Erdballes herantragen und
damit den Krieg fiir sich entscheiden.
Als lohnendste Ziele fiir vernichtende
Kernwaffenschlige nennt er in An-
lehnung an das erwdhnte Standard-
werk: feindliche Krafte, Luftwaffen-
und Raketenbasen, Kernwaffenlager,
Industrie-, Verwaltungs- und Wohn-
zentren. Da er den offensichtlichen
Diskussionen in der Roten Armee iiber
diese selbstmorderischen Theorien
den Boden entziehen méchte, schreibt
er wortlich: «Unser Land verfiigt tiber
ein groBes Territorium. Es ist daher
weniger verwundbar als die kapitalisti-
schen Lander.» Er wunterschlagt die
Tatsache, daB dies eine geféhrliche
Illusion ist.

Dieses Standardwerk des Moskauer
Militdrverlages iiber die sowjetische
Kriegsstrategie verdient es, im We-
sten genauer unter die Lupe genom-
men zu werden, um bei allen Verhand-
lungen daran zu denken, was die
Kremlfiihrer unter «friedlicher Koexi-
stenz, ziviler Weltraumforschung und
beschrankte Kontrolle der Atomwaf-
fenversuche» wirklich verstehen. Es
wird gerade darum auch kiinftig not-
wendig sein, die Karten offen auf den
Tisch zu legen und Moskau klar zu
machen, daB sich die freie Welt nicht
tauschen 14Bt und mit auBerster Ent-
schlossenheit weiterhin auf alle Ver-
suche reagieren wird, die darauf aus-
gehen, die  Weltrevolution  auf
Schleichwegen a la Kuba in Szene
zu setzen. Im tlibrigen diirffen wir uns
durch dieses hier besprochene Stan-
dardwerk der sowjetischen Kriegs-
strategie weder schrecken noch bluf-
fen lassen, was wuns aber nicht hin-
dern darf, auch weiterhin alle Anstren-
gungen auf den bewaffneten Frieden
auszurichten.

285



	Die Vorschriften über ausserdienstliche Weiterbildung

